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Gesetz 
über die Steuern des Kantons und der Gemeinden  
(Steuergesetz) 

Änderung vom 17. März 20101 

Der Landrat von Nidwalden,  

gestützt auf Art. 32 und 60 der Kantonsverfassung, 

beschl iess t:  

I. 
Das Gesetz vom 22. März 2000 über die Steuern des Kantons und der 
Gemeinden (Steuergesetz)2 wird wie folgt geändert: 

II. EINKOMMENS- UND VERMÖGENSSTEUERN 

A. Steuerpflicht 

4. Steuerbefreiung 

Art. 18 Abs. 1 Grundsatz 

1 Die von der Steuerpflicht ausgenommenen begünstigten Personen 
gemäss Art. 2 Abs. 2 des Gaststaatgesetzes3 werden insoweit nicht be-
steuert, als das Bundesrecht eine Steuerbefreiung vorsieht. 

2 Bei teilweiser Steuerpflicht gilt Art. 9 Abs. 1. 

B. Einkommenssteuer 

1. Steuerbare Einkünfte 

Art. 21 Abs. 3 Selbständige Erwerbstätigkeit  
  1. Grundsatz 

1 Steuerbar sind alle Einkünfte aus einem Handels-, Industrie-, Gewerbe-, Land- und 
Forstwirtschaftsbetrieb, aus einem freien Beruf sowie aus jeder anderen selbständigen 
Erwerbstätigkeit. 



521.1 Steuergesetz 

2  

2 Zu den Einkünften aus selbständiger Erwerbstätigkeit zählen auch alle Kapitalgewinne 
aus Veräusserung, Verwertung oder buchmässiger Aufwertung von Geschäftsvermögen. 
Der Veräusserung gleichgestellt ist die Überführung von Geschäftsvermögen in das Pri-
vatvermögen oder in ausländische Betriebe beziehungsweise Betriebsstätten. Als Ge-
schäftsvermögen gelten alle Vermögenswerte, die ganz oder vorwiegend der selbständi-
gen Erwerbstätigkeit dienen; gleiches gilt für Beteiligungen von mindestens 20 Prozent am 
Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, sofern die Ei-
gentümerin oder der Eigentümer sie im Zeitpunkt des Erwerbs zum Geschäftsvermögen 
erklärt. 

3  aufgehoben 

4 Für Steuerpflichtige, die eine ordnungsgemässe Buchhaltung führen, gilt Art. 77 sinn-
gemäss. 

5 Gewinne aus der Veräusserung von Grundstücken des Geschäftsvermögens werden 
in dem Umfang den steuerbaren Einkünften zugerechnet, in dem Erwerbspreis und wert-
vermehrende Aufwendungen, einschliesslich der Baukreditzinsen, den Einkommenssteu-
erwert übersteigen. Der restliche Gewinn unterliegt der Grundstückgewinnsteuer. 

Art. 21a 2. Aufschubstatbestände 

1 Die Verpachtung eines Geschäftsbetriebs gilt nur auf Antrag der 
steuerpflichtigen Person als Überführung in das Privatvermögen. 

2 Wird bei einer Erbteilung der Geschäftsbetrieb nicht von allen Erbin-
nen beziehungsweise Erben fortgeführt, so wird die Besteuerung der 
stillen Reserven auf Gesuch der den Betrieb übernehmenden Erbinnen 
beziehungsweise Erben bis zur späteren Realisierung aufgeschoben, 
soweit diese Erbinnen beziehungsweise Erben die bisherigen für die 
Einkommenssteuer massgebenden Werte übernehmen. 

Marginalie von Art. 22 3. Umstrukturierungen 

1 Stille Reserven einer Personenunternehmung (Einzelunternehmen, Personengesell-
schaft) werden bei Umstrukturierungen, insbesondere im Fall der Fusion, Spaltung oder 
Umwandlung, nicht besteuert, soweit die Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht und die 
bisher für die Einkommenssteuer massgeblichen Werte übernommen werden: 
1. bei der Übertragung von Vermögenswerten auf eine andere Personenunterneh-

mung; 
2. bei der Übertragung eines Betriebes oder eines Teilbetriebes auf eine juristische 

Person; 
3. beim Austausch von Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechten anlässlich von Um-

strukturierungen im Sinne von Art. 80 Abs. 1 oder von fusionsähnlichen Zusammen-
schlüssen. 

2 Bei einer Umstrukturierung im Sinne von Abs. 1 Ziff. 2 werden die übertragenen stillen 
Reserven gemäss Art. 225-228 nachträglich besteuert, soweit während den der Umstruk-
turierung nachfolgenden fünf Jahren Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechte zu einem 
über dem übertragenen steuerlichen Eigenkapital liegenden Preis veräussert werden; die 
juristische Person kann in diesem Fall entsprechende, als Gewinn versteuerte stille Re-
serven geltend machen. 
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Art. 23 Abs. 2 Bewegliches Vermögen 
  1. Grundsatz 

1 Steuerbar sind die Erträge aus beweglichem Vermögen, insbesondere: 
1. Zinsen aus Guthaben, einschliesslich ausbezahlten Erträgen aus rückkaufsfähigen 

Kapitalversicherungen mit Einmalprämie im Erlebensfall oder bei Rückkauf, ausser 
wenn diese Kapitalversicherungen der Vorsorge dienen. Als der Vorsorge dienend 
gilt die Auszahlung der Versicherungsleistung ab dem vollendeten 60. Altersjahr der 
versicherten Person aufgrund eines mindestens fünfjährigen Vertragsverhältnisses, 
das vor Vollendung des 66. Altersjahres begründet wurde. In diesem Fall ist die 
Leistung steuerfrei; 

2. Einkünfte aus der Veräusserung oder Rückzahlung von Obligationen mit überwie-
gender Einmalverzinsung, die der Inhaberin oder dem Inhaber anfallen; 

3. Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus 
Beteiligungen aller Art, einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhungen und 
dergleichen. Ein bei der Rückgabe von Beteiligungsrechten im Sinne von Art. 4a 
des Bundesgesetzes über die Verrechnungssteuer an die Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft erzielter Vermögensertrag gilt in dem Jahre als realisiert, in wel-
chem gemäss Art. 12 Abs. 1 und 1bis des Bundesgesetzes über die Verrechnungs-
steuer die Verrechnungssteuerforderung entsteht; 

4. Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, Nutzniessung oder sonstiger Nutzung be-
weglicher Sachen oder nutzbarer Rechte; 

5. Einkünfte aus Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen, soweit die Gesamterträge die 
Erträge aus direktem Grundbesitz übersteigen; 

6. Einkünfte aus immateriellen Gütern. 

2 Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen, die von 
den Inhaberinnen und Inhabern der Beteiligungsrechte nach dem 31. 
Dezember 1996 geleistet worden sind, wird gleich behandelt wie die 
Rückzahlung von Grund- oder Stammkapital. 

3. Ermittlung des Reineinkommens 

Art. 31 Abs. 2 Ziff. 4 2. Abschreibungen, Wertberichtigungen,  
   Rückstellungen und Rücklagen 

1 Abschreibungen, Wertberichtigungen, Rückstellungen und Rücklagen werden berück-
sichtigt, soweit sie geschäftsmässig begründet sind. 

2 Geschäftsmässig begründet sind: 
1. Abschreibungen, soweit sie einem angemessenen Ausgleich der in der Steuerperi-

ode eingetretenen endgültigen Wertverminderung entsprechen; 
2. Wertberichtigungen, soweit sie einem angemessenen Ausgleich der in der Steuer-

periode eingetretenen vorübergehenden Wertverminderung entsprechen;  
3. Rückstellungen, soweit sie zum Ausgleich drohender Verluste notwendig sind oder 

dem Ausgleich von bestehenden Verpflichtungen dienen, deren Rechtsbestand oder 
Höhe noch unbestimmt ist; 

4. Rückstellungen für Forschungs- und Entwicklungsaufträge an Dritte 
oder für nachgewiesene eigene Forschungs- und Entwicklungspro-
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jekte; der Regierungsrat legt die Kriterien für den Nachweis der 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte fest. 

3 Wertberichtigungen und Rückstellungen, die nicht mehr geschäftsmässig begründet 
sind, werden dem Geschäftsertrag zugerechnet. 

Art. 32 Abs. 1 3. Ersatzbeschaffungen 

1 Werden Gegenstände des betriebsnotwendigen Anlagevermögens 
ersetzt, so können die stillen Reserven auf die als Ersatz erworbenen 
Anlagegüter übertragen werden, wenn diese ebenfalls betriebsnotwen-
dig sind und sich in der Schweiz befinden. Vorbehalten bleibt die Be-
steuerung beim Ersatz von Grundstücken durch Gegenstände des be-
weglichen Vermögens. 

2 Findet die Ersatzbeschaffung nicht im gleichen Geschäftsjahr statt, so kann im Umfan-
ge der stillen Reserven eine Rückstellung gebildet werden. Diese ist binnen fünf Jahren 
zur Abschreibung auf dem Ersatzobjekt zu verwenden oder zugunsten der Erfolgsrech-
nung aufzulösen. 

3 Als betriebsnotwendig gilt nur Anlagevermögen, das dem Betrieb unmittelbar dient. 
Ausgeschlossen sind insbesondere Vermögensteile, die dem Unternehmen nur als Ver-
mögensanlage oder nur durch ihren Ertrag dienen. 

Art. 34 Abs. 2 Privatvermögen 

1 Bei beweglichem Privatvermögen können die Kosten der Verwaltung durch Dritte und 
die weder rückforderbaren noch anrechenbaren ausländischen Quellensteuern abgezo-
gen werden. 

2 Bei Grundstücken im Privatvermögen können die Unterhaltskosten, 
die Kosten der Instandstellung von neu erworbenen Grundstücken, die 
Versicherungsprämien und die Kosten der Verwaltung durch Dritte ab-
gezogen werden. Den Unterhaltskosten sind Investitionen gleichgestellt, 
die dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen, soweit sie bei 
der direkten Bundessteuer abziehbar sind. 

3 Abziehbar sind ferner die Kosten denkmalpflegerischer Arbeiten, welche die steuer-
pflichtige Person aufgrund gesetzlicher Vorschriften, im Einvernehmen mit den Behörden 
oder auf deren Anordnung hin vorgenommen hat, soweit diese Arbeiten nicht subventio-
niert sind.  

4 Die steuerpflichtige Person kann für Grundstücke des Privatvermögens, die vorwie-
gend Wohnzwecken dienen, anstelle der tatsächlichen Kosten und Prämien einen Pau-
schalabzug geltend machen. Der Pauschalabzug für Unterhalts-, Betriebs- und Verwal-
tungskosten von Grundstücken beträgt: 
1. 10 Prozent des gesamten Rohertrages, wenn das Gebäude weniger als zehn Jahre 

alt ist; 
2. 20 Prozent des gesamten Rohertrages, wenn das Gebäude zehn oder mehr Jahre 

alt ist. 



Steuergesetz  521.1 

 5 

5 Die den Erträgen aus vermieteten oder verpachteten Grundstücken gegenüberstehen-
den Baurechtszinsen können abgezogen werden. 

Art. 35 Abs. 1 Ziff. 1 Allgemeine Abzüge 
1. von der Höhe des Einkommens unab-
hängige Abzüge 

1 Von den Einkünften werden abgezogen: 
1. die privaten Schuldzinsen im Umfang der nach den Art. 23, 23a 

und 24 steuerbaren Vermögenserträge und weiterer Fr. 50‘000.-; 
davon ausgenommen sind die Baukreditzinsen sowie die Zinsen für 
Darlehen, die eine Kapitalgesellschaft einer an ihrem Kapital 
massgeblich beteiligten oder ihr nahestehenden natürlichen Person 
zu Bedingungen gewährt, die erheblich von den im Geschäftsver-
kehr unter Dritten üblichen Bedingungen abweichen; 

2. die dauernden Lasten sowie 40 Prozent der bezahlten Leibrenten; 
3. die Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen, gerichtlich oder tatsächlich getrennt 

lebenden Ehegatten sowie die Unterhaltsbeiträge an einen Elternteil für die unter 
dessen elterlichen Sorge oder Obhut stehenden Kinder, nicht jedoch Leistungen in 
Erfüllung anderer familienrechtlicher Unterhalts- oder Unterstützungspflichten; 

4. die gemäss Gesetz, Statut oder Reglement geleisteten Einlagen, Prämien und Bei-
träge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung und an Einrichtun-
gen der beruflichen Vorsorge; 

5. Einlagen, Prämien und Beiträge zum Erwerb von vertraglichen Ansprüchen aus an-
erkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge, nach Massgabe der bundes-
rechtlichen Vorschriften über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-
vorsorge; 

6. die Prämien und Beiträge für die Erwerbsersatzordnung, die Arbeitslosenversiche-
rung und die obligatorische Unfallversicherung; 

7. die Einlagen, Prämien und Beiträge für die Lebens-, die Kranken- und die nicht un-
ter Ziff. 6 fallende Unfallversicherung sowie die Zinsen von Sparkapitalien der steu-
erpflichtigen Person und der von ihr unterhaltenen Personen: 
a) für verheiratete Personen, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe 

leben im jeweils geltenden Umfang von Art. 212 Abs. 1 des Bundesgesetzes 
über die direkte Bundessteuer (DBG); 

b) für die übrigen Steuerpflichtigen im jeweils geltenden Umfang von Art. 212 
Abs. 1 DBG. 

2 Für Steuerpflichtige ohne Beiträge gemäss den Ziff. 4 und 5 erhöhen sich diese Abzü-
ge um die Hälfte. Diese Abzüge erhöhen sich für jedes Kind, für das ein Abzug nach Art. 
39 Abs. 1 Ziff. 1 gewährt wird im jeweils geltenden Umfang von Art. 212 Abs. 1 DBG. 
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Art. 36 2. Zweitverdienerabzug 

Bei gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten werden vom Erwerbsein-
kommen, das ein Ehegatte unabhängig vom Beruf, Geschäft oder Ge-
werbe des andern Ehegatten erzielt, Fr. 1 100.- abgezogen; ein gleicher 
Abzug wird bei erheblicher Mitarbeit eines Ehegatten im Beruf, Geschäft 
oder Gewerbe des andern Ehegatten gewährt. Der Abzug darf das 
betreffende Einkommen nach Abzug der Gewinnungskosten nicht über-
steigen. 

4. Ermittlung des steuerbaren Einkommens 

Art. 39 Abs. 1 Ziff. 1-5 Sozialabzüge 

1 Zur Ermittlung des steuerbaren Einkommens werden vom Reineinkommen abgezo-
gen: 
1. als Kinderabzug: 
 Fr. 5 400.- für jedes minderjährige Kind unter elterlicher Sorge oder 

Obhut der steuerpflichtigen Person sowie für jedes volljährige Kind 
in Ausbildung, wenn die steuerpflichtige Person für dessen Unter-
halt zur Hauptsache aufkommt und keinen Abzug gemäss Art. 35 
Abs. 1 Ziff. 3 beansprucht; 

2. als Ausbildungsabzug zusätzlich zum Abzug gemäss Ziff. 1: 
a) Fr. 1 600.-, wenn das Kind gemäss Ziff. 1 ausserhalb des Kan-

tons in schulischer Ausbildung steht, oder 
b) Fr. 5 400.- für das erste Kind gemäss Ziff. 1, das in schuli-

scher Ausbildung steht und sich hiefür ständig am auswärtigen 
Ausbildungsort aufhalten muss; 

c) Fr. 7 600.- für jedes weitere Kind gemäss Ziff. 1, das in schuli-
scher Ausbildung steht und sich hiefür ständig am auswärtigen 
Ausbildungsort aufhalten muss; 

3. als Kinderbetreuungsabzug: 
a) Fr. 3 000.- für jedes am Ende der Steuerperiode weniger als 

15 Jahre alte Kind, für das ein Abzug gemäss Ziff. 1 geltend 
gemacht werden kann, für die eigene Betreuung; 

b) zusätzlich höchstens Fr. 7 900.- für jedes am Ende der Steu-
erperiode weniger als 15 Jahre alte Kind, für das ein Abzug 
gemäss Ziff. 1 geltend gemacht werden kann, soweit Kosten 
für die Betreuung durch Drittpersonen nachgewiesen werden 
und beide gemeinsam steuerpflichtigen Eltern einer Erwerbs-
tätigkeit nachgehen oder einer der beiden dauernd invalid ist, 
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oder die verwitwete, gerichtlich oder tatsächlich getrennt le-
bende, geschiedene oder ledige steuerpflichtige Person einer 
Erwerbstätigkeit nachgeht oder dauernd invalid ist; 

4. als Betreuungsabzug: 
 Fr. 5 400.- für steuerpflichtige Personen, welche im gemeinsamen 

Haushalt pflegebedürftige Personen betreuen, die eine Hilflosen-
entschädigung der AHV oder IV beziehen, sofern die steuerpflichti-
ge Person nicht nach den ortsüblichen Ansätzen für Hauspflege-
personal entschädigt wird. Der Abzug kann nicht geltend gemacht 
werden für Kinder, für die ein Abzug nach Ziff. 1 oder Art. 35 Abs. 1 
Ziff. 3 gewährt wird; 

5. als Altersabzug: 
 Fr. 3 800.- für jede alleinstehende steuerpflichtige Person, die über 

65 Jahre alt ist; dieser Abzug vermindert sich jedoch im Umfang 
von fünf Prozent des Reineinkommens. 

2 Die Sozialabzüge werden nach den Verhältnissen am Ende der Steuerperiode oder 
der Steuerpflicht festgesetzt. Die Abzüge gemäss Abs. 1 können für dieselbe Person nur 
einmal geltend gemacht werden. 

3 Besteht die Steuerpflicht nur während eines Teils der Steuerperiode, werden die Sozi-
alabzüge anteilsmässig gewährt. Für die Bestimmung der Steuersätze werden sie voll an-
gerechnet. 

5. Steuerberechnung 

Art. 40 Abs. 1 Steuersätze 

1 Die einfache Steuer vom steuerbaren Einkommen beträgt: 
0,00 Prozent für die ersten Fr. 10 900.- 
0,50 Prozent für die nächsten Fr. 2 200.- 
1,00 Prozent für die nächsten Fr. 1 100.- 
1,20 Prozent für die nächsten Fr. 1 100.- 
1,40 Prozent für die nächsten Fr. 1 100.- 
1,60 Prozent für die nächsten Fr. 1 100.- 
1,80 Prozent für die nächsten Fr. 1 100.- 
2,00 Prozent für die nächsten Fr. 1 100.- 
2,20 Prozent für die nächsten Fr. 1 100.- 
2,40 Prozent für die nächsten Fr. 1 100.- 
2,60 Prozent für die nächsten Fr. 1 100.- 
2,80 Prozent für die nächsten Fr. 7 600.- 
2,90 Prozent für die nächsten Fr. 16 300.- 
3,00 Prozent für die nächsten Fr. 29 300.- 
3,10 Prozent für die nächsten Fr. 32 600.- 
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3,20 Prozent für die nächsten Fr. 30 800.- 
3,30 Prozent für die nächsten Fr. 16 200.- 
2,75 Prozent für Einkommen ab Fr. 155 800.- 

2 Für die Ermittlung des Steuersatzes von gemeinsam steuerpflichtigen Ehegatten wird 
das steuerbare Einkommen durch den Divisor 1,85 geteilt. Der gleiche Steuersatz gilt 
auch für verwitwete, getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die mit 
Kindern zusammenleben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten. 

3 Für Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile aus 
Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossenschaftsanteilen 
und Partizipationsscheinen (einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhöhungen und 
dergleichen) sowie Beteiligungen an Körperschaften gemäss Art. 65 Abs. 1 Ziff. 2 ermäs-
sigt sich die Steuer gemäss Abs. 1 beziehungsweise Abs. 2 auf der Grundlage des Steu-
ersatzes, der dem gesamten steuerbaren Einkommen entspricht, um die Hälfte, wenn die-
se Beteiligungsrechte mindestens fünf Prozent des Aktien-, Grund- oder Stammkapitals 
einer Kapitalgesellschaft, Genossenschaft oder Körperschaft gemäss Art. 65 Abs. 1 Ziff. 2 
darstellen oder einen Verkehrswert von mindestens fünf Millionen Franken ausmachen. 

4 Für die übrigen Erträge aus beweglichem Vermögen ermässigt sich die Steuer gemäss 
Abs. 1 beziehungsweise Abs. 2 auf der Grundlage des Steuersatzes, der dem gesamten 
steuerbaren Einkommen entspricht, um 20 Prozent; von der Ermässigung ausgeschlossen 
sind Einkünfte gemäss Art. 23 Ziff. 4 und 6. 

5 Die Steuersätze gemäss Abs. 1 oder 2 werden nach den Verhältnissen am Ende der 
Steuerperiode oder der Steuerpflicht festgelegt. 

6 Die Steuersätze gemäss Abs. 1 befinden sich im Anhang. 

Marginalie von Art. 42a  3. vereinfachtes Abrechnungsverfahren 

1 Für kleine Arbeitsentgelte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit ist die Steuer ohne Be-
rücksichtigung der übrigen Einkünfte, allfälliger Berufskosten und Sozialabzüge zu einem 
Satz von 4,5 Prozent zu erheben; Voraussetzung ist, dass die Arbeitgeberin oder der Arbeit-
geber die Steuer im Rahmen des vereinfachten Abrechnungsverfahrens nach Art. 2 und 3 
des Bundesgesetzes gegen die Schwarzarbeit entrichtet. Damit sind die Einkommenssteu-
ern abgegolten. 

2 Das Verfahren richtet sich sinngemäss nach Art. 37a Abs. 2-5 des Bundesgesetzes über 
die direkte Bundessteuer. 

Art. 42b  4. Liquidationsgewinne 

1 Wird die selbständige Erwerbstätigkeit nach dem vollendeten 55. Al-
tersjahr oder wegen Unfähigkeit zur Weiterführung infolge Invalidität defi-
nitiv aufgegeben, so ist die Summe der in den letzten zwei Geschäftsjah-
ren realisierten stillen Reserven getrennt vom übrigen Einkommen zu be-
steuern. Einkaufsbeiträge gemäss Art. 35 Ziff. 4 sind abziehbar. Werden 
keine solchen Einkäufe vorgenommen, so wird die Steuer auf dem Betrag 
der realisierten stillen Reserven, für den die steuerpflichtige Person die 
Zulässigkeit eines Einkaufs nach Art. 35 Ziff. 4 nachweist, zu zwei Fünf-
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teln der Steuersätze nach Art. 40 berechnet; der Steuersatz beträgt je-
doch mindestens 0,8 Prozent. Für die Bestimmung des auf den Restbe-
trag der realisierten stillen Reserven anwendbaren Satzes sind zwei Fünf-
tel dieses Restbetrages massgebend. 

2 Abs. 1 gilt auch für den überlebenden Ehegatten, die anderen Erbin-
nen beziehungsweise Erben und die Vermächtnisnehmerinnen bezie-
hungsweise Vermächtnisnehmer, sofern sie das übernommene Unter-
nehmen nicht fortführen; die steuerliche Abrechnung erfolgt spätestens 
fünf Kalenderjahre nach Ablauf des Todesjahres der Erblasserin bezie-
hungsweise des Erblassers. 

Art. 43 Ausgleich der Folgen der kalten Progression 

1 Die Folgen der kalten Progression für die Steuer vom Einkommen 
der natürlichen Personen werden vom Regierungsrat durch gleichmäs-
sige Anpassung der Stufen des Einkommenssteuertarifs gemäss Art. 
40, der Sozialabzüge gemäss Art. 39 sowie der Abzüge und Einkom-
mensgrenzen gemäss Art. 35 und 36 ausgeglichen. Die Beträge sind 
auf Fr. 100.- auf- oder abzurunden.  

2 Der Ausgleich erfolgt, wenn sich der Landesindex der Konsumenten-
preise seit der letzten Anpassung um fünf Prozent erhöht hat, mindes-
tens jedoch alle drei Jahre. Massgebend ist der Indexstand Ende Juni 
vor Beginn der Steuerperiode; bei der nächsten Anpassung ist der In-
dexstand vom Juni 2009 massgebend. 

C. Vermögenssteuer 

2. Bewertung 

Art. 46 Bewegliches Vermögen 
1. Geschäftsvermögen  

Immaterielle Güter und bewegliches Vermögen, die zum Geschäftsver-
mögen der steuerpflichtigen Person gehören, werden zu dem für die 
Einkommenssteuer massgebenden Wert bewertet. 
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III. GEWINN- UND KAPITALSTEUERN 

A. Steuerpflicht 

5. Ausnahmen von der Steuerpflicht 

Art. 74 Abs. 1 Ziff. 9  Steuerbefreiung 

1 Von der Steuerpflicht befreit sind: 
1. der Bund und seine Anstalten soweit das Bundesrecht es vorsieht; 
2. der Kanton und seine Anstalten; 
3. die Gemeinden sowie deren Anstalten gemäss dem Gesetz über Organisation und 

Verwaltung der Gemeinden (Gemeindegesetz); 
4. konzessionierte Verkehrsunternehmen, die von verkehrspolitischer Bedeutung sind 

und im Steuerjahr keinen Reingewinn erzielt oder im Steuerjahr und den zwei vo-
rangegangenen Jahren keine Dividenden oder ähnliche Gewinnanteile ausgerichtet 
haben; 

5. Einrichtungen der beruflichen Vorsorge von Unternehmen mit Wohnsitz, Sitz oder 
Betriebsstätte in der Schweiz und von ihnen nahestehenden Unternehmen, sofern 
die Mittel der Einrichtung dauernd und ausschliesslich der Personalvorsorge dienen; 

6. inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen, insbesondere Arbeitslo-
sen-, Krankenversicherungs-, Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenversicherungs-
kassen soweit es sich um obligatorische Versicherungen handelt; 

7. die im Landrat vertretenen politischen Parteien; 
8. die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz, sofern deren Anlegerinnen 

und Anleger ausschliesslich Einrichtungen der beruflichen Vorsorge gemäss Ziff. 5 
oder Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen gemäss Ziff. 6 sind; 

9. die ausländischen Staaten für ihre inländischen, ausschliesslich 
dem unmittelbaren Gebrauch der diplomatischen und konsulari-
schen Vertretungen bestimmten Grundstücke sowie die von der 
Steuerpflicht befreiten institutionellen Begünstigten gemäss Art. 2 
Abs. 1 des Gaststaatgesetzes3 für die Grundstücke, die Eigentum 
der institutionellen Begünstigten sind und die von deren Dienststel-
len benützt werden. 

2 Von der Steuerpflicht können auf Gesuch hin befreit werden: 
1. juristische Personen, die öffentliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen, für den 

Gewinn und das Kapital, die ausschliesslich und unwiderruflich diesen Zwecken 
gewidmet sind. Unternehmerische Zwecke sind grundsätzlich nicht gemeinnützig. 
Der Erwerb und die Verwaltung von wesentlichen Kapitalbeteiligungen an Unter-
nehmen gelten als gemeinnützig, wenn das Interesse an der Unternehmenserhal-
tung dem gemeinnützigen Zweck untergeordnet ist und keine geschäftsleitenden 
Tätigkeiten ausgeübt werden; 

2. juristische Personen, die kantonal oder gesamtschweizerisch Kultuszwecke verfol-
gen, für den Gewinn und das Kapital, die ausschliesslich und unwiderruflich diesen 
Zwecken gewidmet sind. 
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B. Gewinnsteuer 

2. Berechnung des Reingewinns 

Art. 78 Abs. 1 Ziff. 6 Geschäftsmässig begründeter Aufwand 

1 Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören auch: 
1. die eidgenössischen, kantonalen und kommunalen Steuern, nicht aber Steuerbus-

sen; 
2. die Beiträge und Zuwendungen an Vorsorgeeinrichtungen zugunsten des eigenen 

Personals, sofern jede zweckwidrige Verwendung ausgeschlossen ist; 
3. die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten an juristische 

Personen mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf öffentliche oder gemeinnützige 
Zwecke von der Steuerpflicht befreit sind, sowie an Bund, Kantone, Gemeinden und 
deren Anstalten; 

4. die Zuwendungen und Beiträge an die im Landrat vertretenen politischen Parteien; 
5. die Rabatte, Skonti, Umsatzbonifikationen und Rückvergütungen auf dem Entgelt für 

Lieferungen und Leistungen sowie zur Verteilung an die Versicherten bestimmte 
Überschüsse von Versicherungsgesellschaften; 

6. aufgehoben 
2 Die Aufwendungen gemäss Abs. 1 Ziff. 3 und 4 dürfen insgesamt höchstens 20 Pro-

zent des Reingewinns betrage. 

3 Nicht zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören Zahlungen von Beste-
chungsgeldern im Sinne des schweizerischen Strafrechts an schweizerische oder fremde 
Amtsträgerinnen oder Amtsträger. 

Art. 81 Abs. 2 Ziff. 4 und Abs. 4 Abschreibungen, Wertberichti-
gungen und Rückstellungen 

1 Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen werden berücksichtigt, so-
weit sie geschäftsmässig begründet sind. 

2 Geschäftsmässig begründet sind: 
1. Abschreibungen, soweit sie einem angemessenen Ausgleich der in der Steuerperi-

ode eingetretenen endgültigen Wertverminderung entsprechen; 
2. Wertberichtigungen, soweit sie einem angemessenen Ausgleich der in der Steuer-

periode eingetretenen vorübergehenden Wertverminderung entsprechen; 
3. Rückstellungen, soweit sie zum Ausgleich drohender Verluste notwendig sind oder 

dem Ausgleich von bestehenden Verpflichtungen dienen, deren Rechtsbestand oder 
Höhe noch unbestimmt ist. 

4. Rückstellungen für Forschungs- und Entwicklungsaufträge an Dritte 
oder für nachgewiesene eigene Forschungs- und Entwicklungspro-
jekte; der Regierungsrat legt die Kriterien für den Nachweis der 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte fest. 

3 Abschreibungen, Wertberichtigungen und Rückstellungen, die nicht geschäftsmässig 
begründet sind, werden dem steuerbaren Reingewinn zugerechnet. 

4 Wertberichtigungen und Abschreibungen auf den Gestehungskosten 
von Beteiligungen, welche die Voraussetzungen gemäss Art. 87 Abs. 4 
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Ziff. 2 erfüllen, werden dem steuerbaren Reingewinn zugerechnet, so-
weit sie nicht mehr begründet sind. 

Art. 82 Abs. 1 und 2  Ersatzbeschaffungen 

1 Werden Gegenstände des betriebsnotwendigen Anlagevermögens 
ersetzt, so können die stillen Reserven auf die als Ersatz erworbenen 
Anlagegüter übertragen werden, wenn diese ebenfalls betriebsnotwen-
dig sind und sich in der Schweiz befinden. Vorbehalten bleibt die Be-
steuerung beim Ersatz von Grundstücken durch Gegenstände des be-
weglichen Vermögens. 

2 Beim Ersatz von Beteiligungen können die stillen Reserven auf eine 
neue Beteiligung übertragen werden, sofern die veräusserte Beteiligung 
mindestens 10 Prozent des Grund- oder Stammkapitals oder mindes-
tens 10 Prozent des Gewinns und der Reserven der anderen Gesell-
schaft ausmacht und diese Beteiligung während mindestens eines Jah-
res im Besitz der Kapitalgesellschaft, Genossenschaft oder Körper-
schaft gemäss Art. 65 Abs. 1 Ziff. 2 war. 

3 Findet die Ersatzbeschaffung nicht im gleichen Geschäftsjahr statt, kann im Umfang 
der stillen Reserven eine Rückstellung gebildet werden. Diese Rückstellung ist binnen an-
gemessener Frist zur Abschreibung auf dem Ersatzobjekt zu verwenden oder zugunsten 
der Erfolgsrechnung aufzulösen. 

4 Als betriebsnotwendig gilt nur Anlagevermögen, das dem Betrieb unmittelbar dient. 
Ausgeschlossen sind insbesondere Vermögensobjekte, die dem Unternehmen nur als 
Vermögensanlage oder nur durch ihren Ertrag dienen. 

3. Steuerberechnung 

Art. 85 Abs. 1 und 3 Kapitalgesellschaften und Genossenschaf-
ten sowie Körperschaften gemäss Art. 65 
Abs. 1 Ziff. 2 

1 Kapitalgesellschaften und Genossenschaften sowie Körperschaften 
gemäss Art. 65 Abs. 1 Ziff. 2 entrichten eine feste Gewinnsteuer von 6 
Prozent des Reingewinns. 

2 Im massgebenden Reingewinn enthaltene Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwer-
tung oder buchmässiger Aufwertung von Grundstücken, unterliegen der Grundstückge-
winnsteuer gemäss Art. 141-152, soweit der Erlös den Erwerbspreis und die wertvermeh-
renden Aufwendungen übersteigt. 

3 Für Nettolizenzerträge aus der Nutzung von immateriellen Gütern be-
trägt die feste Gewinnsteuer 20 Prozent des ordentlichen Gewinnsteu-
ersatzes gemäss Absatz 1. Der Regierungsrat kann die immateriellen 
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Güter bestimmen, bei denen für die Lizenzerträge dieser Steuersatz 
anwendbar ist. 

Art. 86 Gesellschaften mit Beteiligungen 
1. Ermässigung 

Die Gewinnsteuer einer Kapitalgesellschaft, Genossenschaft oder Kör-
perschaft gemäss Art. 65 Abs. 1 Ziff. 2 ermässigt sich im Verhältnis des 
Nettoertrages aus den Beteiligungsrechten zum gesamten Reingewinn, 
wenn die Gesellschaft oder Genossenschaft: 
1. zu mindestens 10 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer an-

deren Gesellschaft beteiligt ist; 
2. zu mindestens 10 Prozent am Gewinn und an den Reserven einer 

anderen Gesellschaft beteiligt ist, oder 
3. Beteiligungsrechte im Verkehrswert von mindestens einer Million 

Franken hält. 

Art. 87 Abs. 4 Ziff. 2 2. Nettoertrag aus Beteiligungen  

1 Der Nettoertrag aus Beteiligungen nach Art. 86 entspricht dem Ertrag dieser Beteili-
gungen vermindert um die anteiligen Finanzierungskosten sowie um die anteiligen Verwal-
tungskosten von fünf Prozent. Der Nachweis der tatsächlichen Verwaltungskosten bleibt 
vorbehalten. Als Finanzierungskosten gelten Schuldzinsen sowie weitere Kosten, die wirt-
schaftlich den Schuldzinsen gleichzustellen sind. 

2 Der Ertrag aus einer Beteiligung wird bei der Berechnung der Ermässigung nur be-
rücksichtigt, soweit auf der gleichen Beteiligung zu Lasten des steuerbaren Reingewinns 
keine Abschreibung vorgenommen wird, die mit der Gewinnausschüttung im Zusammen-
hang steht. 

3 Keine Beteiligungserträge sind insbesondere: 
1. Erträge, die bei der leistenden Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft geschäfts-

mässig begründeten Aufwand darstellen; 
2. Aufwertungsgewinne auf Beteiligungen. 

4 Kapitalgewinne werden bei der Berechnung der Ermässigung berücksichtigt: 
1. soweit der Veräusserungserlös die Gestehungskosten übersteigt; 
2. wenn die veräusserte Beteiligung mindestens 10 Prozent des 

Grund- oder Stammkapitals einer anderen Gesellschaft betrug oder 
einen Anspruch auf mindestens 10 Prozent des Gewinns und der 
Reserven einer anderen Gesellschaft begründete und während 
mindestens eines Jahres im Besitz der veräussernden Kapitalge-
sellschaft, Genossenschaft oder Körperschaft gemäss Art. 65 Abs. 
1 Ziff. 2 war; fällt die Beteiligungsquote infolge Teilveräusserung 
unter 10 Prozent, so kann die Ermässigung für jeden folgenden 
Veräusserungsgewinn nur beansprucht werden, wenn die Beteili-
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gungsrechte am Ende des Steuerjahres vor dem Verkauf einen 
Verkehrswert von mindestens einer Million Franken hatten. 

Art. 90 Abs. 1 Kollektive Kapitalanlagen 

1 Kollektive Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz entrichten eine 
feste Gewinnsteuer von 3 Prozent des Reingewinns. 

2 Im massgebenden Reingewinn enthaltene Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwer-
tung oder buchmässiger Aufwertung von Grundstücken, unterliegen der Grundstückge-
winnsteuer gemäss Art. 141-152, soweit der Erlös den Erwerbspreis und die wertvermeh-
renden Aufwendungen übersteigt. 

Art. 91 Abs. 1 Vereine, Stiftungen und übrige juristische   
  Personen  

1 Vereine, Stiftungen und übrige juristische Personen entrichten eine 
feste Gewinnsteuer von 1 Prozent des Reingewinns. 

2 Gewinne unter Fr. 10‘000.- werden nicht besteuert. 

3 Im massgebenden Reingewinn enthaltene Kapitalgewinne aus Veräusserung, Verwer-
tung oder buchmässiger Aufwertung von Grundstücken unterliegen der Grundstückge-
winnsteuer gemäss Art. 141-152, soweit der Erlös den Erwerbspreis und die wertvermeh-
renden Aufwendungen übersteigt. 

C. Kapitalsteuer 

3. Steuerberechnung 

Art. 98 Abs. 1 Kapitalgesellschaften und Genossenschaften  
  sowie Körperschaften gemäss Art. 65 Abs. 1  
  Ziff. 2 

1 Kapitalgesellschaften und Genossenschaften sowie Körperschaften 
gemäss Art. 65 Abs. 1 Ziff. 2 entrichten eine feste Kapitalsteuer von 0,1 
Promille des steuerbaren Eigenkapitals. 

2 Die Jahressteuer hat in allen Fällen unter Mitberücksichtigung der Gewinnsteuer min-
destens Fr. 500.- zu betragen, ausgenommen bei Genossenschaften des kantonalen 
Rechts. 

Art. 99 Holdinggesellschaften 

Holdinggesellschaften entrichten eine feste Kapitalsteuer von 0,1 Pro-
mille des steuerbaren Eigenkapitals, mindestens aber Fr. 500.-. 



Steuergesetz  521.1 

 15 

Art. 100 Verwaltungsgesellschaften 

Verwaltungsgesellschaften entrichten eine feste Kapitalsteuer von 0,1 
Promille des steuerbaren Eigenkapitals, mindestens aber Fr. 500.-, 
höchstens jedoch Fr. 10‘000.–. 

Art. 101 Abs. 1 und 2  Vereine, Stiftungen und übrige    
    juristische Personen 

1 Vereine, Stiftungen und übrige juristische Personen entrichten eine 
feste Kapitalsteuer von 0,1 Promille des steuerbaren Eigenkapitals. 

2  aufgehoben 
3 Eigenkapital der Vereine, Stiftungen und übrigen juristischen Personen unter 

Fr. 100‘000.- wird nicht besteuert. 

4. Minimalsteuer auf Grundstücken 

Art. 103 Steuersatz 

Die feste Minimalsteuer auf Grundstücken beträgt 0,1 Promille des 
Steuerwertes. 

E. Steueranteile 

Art. 107a Abs. 1 Steueraufteilung 

1 Der Ertrag der Gewinn- und Kapitalsteuer wird wie folgt aufgeteilt: 
1. 51 Prozent an den Kanton; 
2. 37 Prozent an die Gemeinden; 
3. 12 Prozent an die öffentlichrechtlich anerkannten Kirchen. 

2 Die Aufteilung zwischen der politischen Gemeinde und der Schulgemeinde erfolgt im 
Verhältnis der Steuerfüsse für natürliche Personen. 

VI. VERKEHRSSTEUERN AUF GRUNDSTÜCKEN 

B. Grundstückgewinnsteuer 

Art. 142 Ziff. 5 Aufschiebende Wirkung 

Die Besteuerung wird aufgeschoben bei: 
1. Eigentumswechsel zufolge erbrechtlichen Erwerbs (Erbfolge, Erbteilung, Vermächt-

nis), Erbvorbezug oder Schenkung; 
2. Eigentumswechsel unter Ehegatten im Zusammenhang mit dem Güterrecht sowie 

zur Abgeltung ausserordentlicher Beiträge eines Ehegatten an den Unterhalt der 
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Familie und scheidungsrechtlicher Ansprüche, sofern beide Ehegatten mit dem 
Steueraufschub einverstanden sind; 

3. Eigentumswechsel, welche im Rahmen von Umstrukturierungen gemäss Art. 22 und 
80 stattfinden; 

4. bei Landumlegungen zwecks Güterzusammenlegung, Quartierplanung, Grenzberei-
nigung, Abrundung landwirtschaftlicher Heimwesen sowie bei Landumlegungen im 
Enteignungsverfahren oder drohender Enteignung; 

5. bei vollständiger oder teilweiser Veräusserung eines zum betriebs-
notwendigen Anlagevermögen gehörenden Grundstückes, soweit 
der Erlös binnen angemessener Frist zum Erwerb eines neuen 
oder zur Verbesserung eines eigenen Ersatzgrundstückes im Kan-
ton verwendet wird und dieses ebenfalls betriebsnotwendig ist. 

Art. 146 Ziff. 4  2. Steuerbefreiung 

Von der Steuerpflicht sind befreit: 
1. Veräusserungen, bei denen der Kanton und seine Anstalten oder seine Gemeinden 

und deren Anstalten als Veräusserer beteiligt sind, sofern die Grundstücke unmittel-
bar öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecken oder Kultuszwecken gedient haben 
oder dienen werden; 

2. Veräusserungen, bei denen der Bund und seine Anstalten als Veräusserer beteiligt 
sind, nach Massgabe des Bundesrechts; 

3. Gewinne aus Handänderungen im Zwangsvollstreckungsverfahren, sofern die 
Gläubiger zu Verlust kommen; 

4. die ausländischen Staaten für ihre inländischen, ausschliesslich 
dem unmittelbaren Gebrauch der diplomatischen und konsulari-
schen Vertretungen bestimmten Grundstücke sowie die von der 
Steuerpflicht befreiten institutionellen Begünstigten gemäss Art. 2 
Abs. 1 des Gaststaatgesetzes3 für die Grundstücke, die Eigentum 
der institutionellen Begünstigten sind und die von deren Dienst-
stellen benützt werden, und die von der Steuerpflicht ausgenom-
menen begünstigten Personen gemäss Art. 2 Abs. 2 des Gast-
staatgesetzes3, soweit das Bundesrecht eine Steuerbefreiung vor-
sieht. 

VII. ERBSCHAFTS- UND SCHENKUNGSSTEUER 

Art. 156 Steuerfreie Vermögensübergänge 
1. an juristische Personen 

Steuerfrei sind: 
1. Zuwendungen an juristische Personen des öffentlichen und priva-

ten Rechts mit Sitz im Kanton, die gemäss Art. 74 von der Gewinn- 
und Kapitalsteuer befreit sind; 
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2. Zuwendungen an ausserkantonale juristische Personen, soweit 
diese im entsprechenden Kanton von der Gewinn- und Kapital-
steuer befreit sind; 

3. Zuwendungen an Unternehmensstiftungen mit Sitz im Kanton. 

Art. 157 2. an natürliche Personen 

Steuerfrei sind: 
1. Zuwendungen an Ehegatten, Kinder, Grosskinder, Urgrosskinder, 

Stief- und Pflegekinder sowie Schwiegerkinder; 
2. Zuwendungen an Eltern, Stief- und Pflegeeltern sowie Schwieger-

eltern; 
3. Zuwendungen an Personen, die am gleichen Wohnsitz im Zeit-

punkt der Zuwendung beziehungsweise des Todestages während 
mindestens fünf Jahren in dauernder Wohngemeinschaft gelebt 
haben. 

Art. 157a 3. bei Unternehmensfortführung 
a) Voraussetzungen 

1 Die Erbschafts- und Schenkungssteuer entfällt, soweit der Empfän-
gerin oder dem Empfänger Geschäftsvermögen zugewendet wird, das 
ganz oder vorwiegend der selbständigen Erwerbstätigkeit sowie der Un-
ternehmensfortführung dient. 

2 Ebenso entfällt die Steuer, soweit der Empfängerin oder dem Emp-
fänger eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft, die einen Geschäftsbetrieb führt, zugewendet wird und die 
Empfängerin oder der Empfänger im Geschäftsbetrieb mitwirkt und so-
weit die Zuwendung der Unternehmensfortführung wie auch der Förde-
rung und Unterstützung von Mehrheitsverhältnissen dient. 

Art. 157b b) Wegfall der Steuerbefreiung 

1 Die Steuerbefreiung fällt nachträglich dahin, wenn und soweit binnen 
fünf Jahren: 
1. zugewendetes Geschäftsvermögen, das die Steuerbefreiung be-

wirkt hat, veräussert oder einer Person, die für sich keine Steuerbe-
freiung beanspruchen kann, zu Lebzeiten zugewendet wird, in das 
Privatvermögen überführt wird oder wenn die selbständige Er-
werbstätigkeit aufgegeben wird; 

2. die zugewendete Beteiligung, welche die Steuerbefreiung bewirkt 
hat, veräussert oder einer Person, die für sich keine Steuerbefrei-
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ung beanspruchen kann, zu Lebzeiten zugewendet wird oder wenn 
die unselbständige Erwerbstätigkeit im Geschäftsbereich der Kapi-
talgesellschaft aufgegeben wird. 

2 Die Erbschafts- und Schenkungssteuer wird unter Hinzurechnung ei-
nes Verzugszinses als Nachsteuer erhoben. 

Art. 164 Abs. 1 Ziff. 1 und 2 Steuerberechnung 
     1. Steuersätze 

1 Die Erbschafts- und Schenkungssteuersätze betragen: 
1. aufgehoben 
2. 5 Prozent für Geschwister und deren Nachkommen, Grosseltern 

und Urgrosseltern; 
3. 10 Prozent für Onkel, Tanten und deren Nachkommen; 
4. 15 Prozent in allen übrigen Fällen. 

2 Von den steuerbaren Vermögensübergängen werden bei der Steuerberechnung pro 
Empfängerin oder Empfänger Fr. 20‘000.- je Steuerperiode abgezogen. 

3 Der Regierungsrat kann in der Vollzugsverordnung bestimmen, unter welchen Voraus-
setzungen und wie bei Zuwendungen an und aus Stiftungen das Verhältnis zwischen 
Destinatärin oder Destinatär und Stifterin oder Stifter berücksichtigt wird. 

Art. 165 aufgehoben 

Art. 166 aufgehoben 

VIII. VERFAHRENSRECHT 

A. Organisation und Zuständigkeiten 

Art. 169 Abs. 2 Ziff. 4 und 6 Regierungsrat 

1 Der Regierungsrat übt die Oberaufsicht über den Vollzug der Steuergesetzgebung 
aus. 

2 Ihm obliegen insbesondere: 
1. die Bezeichnung der für die Veranlagung verantwortlichen Personen und Instanzen; 
2. die Bezeichnung der für den Erlass von Einspracheentscheiden zuständigen Ein-

spracheinstanzen; 
3. die Festlegung der Verwaltungskostenanteile der verschiedenen steuerberechtigten 

Körperschaften; 
4. aufgehoben 
5. der Erlass einer Vollzugsverordnung; 
6. der Erlass von Weisungen zur Erreichung eines einheitlichen Voll-

zugs der Steuergesetzgebung; 
7. der Entscheid über Gesuche um Steuererleichterungen. 
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Art. 170 Abs. 4 Direktion 

1 Der zuständigen Direktion obliegt die Aufsicht über den Vollzug der kantonalen Steu-
ergesetzgebung. 

2 Sie ist für alle Massnahmen und Entscheide zuständig, die nicht ausdrücklich einer 
andern Behörde oder Amtsstelle zugewiesen sind. 

3 Ihr obliegt insbesondere: 
1. die Beantragung von jenen Geschäften zuhanden des Regierungsrates, die von 

diesem auf Grund der Steuergesetzgebung zu behandeln sind; 
2. der Entscheid über die Abschreibung uneinbringlicher und die Rückstellung gefähr-

deter Steuern. 

4 Das Kantonale Steueramt ist der zuständigen Direktion als Ausfüh-
rungsorgan unterstellt. 

Art. 171 Abs. 3 Ziff. 5-9 Kantonales Steueramt 

1 Das Kantonale Steueramt sorgt in Zusammenarbeit mit den Gemeindesteuerämtern im 
ganzen Kantonsgebiet für einen gleichmässigen und beförderlichen Vollzug. 

2 Es ist zuständig für sämtliche Veranlagungen, die nicht ausdrücklich anderen Veranla-
gungsinstanzen zugewiesen werden. 

3 Ihm obliegen insbesondere: 
1. die unmittelbare fachliche Aufsicht über die Veranlagungsinstanzen; 
2. der Entscheid über Steuererlassgesuche; 
3. der Entscheid über die Steuerbefreiung von juristischen Personen gemäss Art. 74 

Abs. 2; 
4. die Durchführung von Steuerstrafverfahren und der Erlass von Strafverfügungen 

gemäss Art. 255 ff. und Art. 260 ff.; vorbehalten bleibt Art. 174 Abs. 3; 
5. die Schatzung des amtlichen Güterschatzungswertes gemäss 

Art. 49 und des Mietwertes gemäss Art. 24 Abs. 2; 
6. die Schatzung gemäss Art. 9 des Gesetzes über die Einführung 

des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Einführungsgesetz zum 
Zivilgesetzbuch)6; 

7. die Festlegung des Mehrwertes gemäss Art. 7 des Einführungsge-
setzes zum Bundesgesetz über den Wald7; 

8. die Schatzungen gemäss § 3 der Einführungsverordnung zum 
Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht; 

9. die Durchführung von Verkehrswert- und Ertragswertschatzungen. 

Art. 172 aufgehoben 
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C. Veranlagung der Einkommens- und Vermögens- beziehungsweise Gewinn- und 
Kapitalsteuern 

1. Verfahrenspflichten 

Art. 193 Abs. 3 2. Beilagen zur Steuererklärung 

1 Natürliche Personen müssen der Steuererklärung insbesondere beilegen: 
1. Lohnausweise über alle Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit; 
2. Ausweise über Bezüge als Mitglied der Verwaltung oder eines anderen Organs ei-

ner juristischen Person; 
3. Verzeichnisse über sämtliche Wertschriften, Forderungen und Schulden; 
4. Bescheinigung über geleistete Beiträge an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge 

und an die ihr gleichgestellten anderen Vorsorgeformen, sofern diese nicht mit dem 
Lohnausweis bescheinigt sind. 

2 Natürliche Personen mit Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und juristische 
Personen müssen der Steuererklärung die unterzeichneten Jahresrechnungen der Steu-
erperiode oder, wenn sie nach dem Obligationenrecht nicht zur Führung von Geschäfts-
büchern verpflichtet sind, Aufstellungen über Aktiven und Passiven, Einnahmen und Aus-
gaben sowie Privatentnahmen und Privateinlagen beilegen. Die Art und Weise der Füh-
rung, der Aufbewahrung und der Edition richtet sich nach den Bestimmungen des Obliga-
tionenrechts (Art. 957 und Art. 963 Abs. 2). 

3 Zudem haben Kapitalgesellschaften und Genossenschaften sowie 
Körperschaften gemäss Art. 65 Abs. 1 Ziff. 2 das ihrer Veranlagung die-
nende Eigenkapital am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht 
auszuweisen. Dieses besteht aus dem einbezahlten Grund- oder 
Stammkapital, den in der Handelsbilanz ausgewiesenen Einlagen, Auf-
geldern und Zuschüssen im Sinne von Art. 23 Abs. 3, den offenen und 
den aus versteuertem Gewinn gebildeten stillen Reserven sowie aus je-
nem Teil des Fremdkapitals, dem wirtschaftlich die Bedeutung von Ei-
genkapital zukommt. 

F. Änderung rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide 

Marginalie von Art. 225 Nachsteuern 
    1. ordentliche Nachsteuer 

1 Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht 
bekannt waren, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige 
Veranlagung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Veranla-
gung auf ein Verbrechen oder Vergehen zurückzuführen, wird die nicht erhobene Steuer 
samt Zins als Nachsteuer eingefordert. 

2 Hat die steuerpflichtige Person die Bestandteile der steuerbaren Leistungen oder Wer-
te in ihrer Steuererklärung vollständig und genau angegeben und waren die für die Bewer-
tung der einzelnen Bestandteile erforderlichen Grundlagen der Veranlagungsbehörde be-
kannt, kann wegen ungenügender Bewertung keine Nachsteuer erhoben werden. 
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Art. 227a 4. vereinfachte Nachbesteuerung von Erbinnen 
und Erben 

1 Alle Erbinnen und Erben haben unabhängig voneinander Anspruch 
auf eine vereinfachte Nachbesteuerung der von der Erblasserin oder 
dem Erblasser hinterzogenen Bestandteile von Vermögen und Einkom-
men, wenn: 
1. die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist; 
2. sie die Verwaltung bei der Feststellung der hinterzogenen Vermö-

gens- und Einkommenselemente vorbehaltlos unterstützen; und 
3. sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer 

bemühen. 

2 Die Nachsteuer wird für die letzten drei vor dem Todesjahr abgelau-
fenen Steuerperioden nach den Vorschriften über die ordentliche Veran-
lagung berechnet und samt Verzugszins nachgefordert. 

3 Die vereinfachte Nachbesteuerung ist ausgeschlossen, wenn die 
Erbschaft amtlich oder konkursamtlich liquidiert wird. 

4 Auch die Willensvollstreckerin beziehungsweise der Willensvollstre-
cker oder die Erbschaftsverwalterin beziehungsweise der Erbschafts-
verwalter kann um eine vereinfachte Nachbesteuerung ersuchen. 

Marginalie von Art. 228 5. Kosten und Haftung 

1 Die Kosten des Nachsteuerverfahrens werden der steuerpflichtigen Person auferlegt, 
wenn diese das Verfahren durch eine schuldhafte Verletzung von Verfahrenspflichten 
notwendig gemacht hat. Endet das Verfahren ergebnislos, entfällt die Kostenpflicht. 

2 Die Erben haften solidarisch für die Nachsteuern und Kosten bis zum Betrag ihres Erb-
teils. 

3 Mitwirkende Dritte gemäss Art. 250 haften solidarisch für die Nachsteuer bis zum Be-
trag der hinterzogenen Steuer. 

IX. STEUERSTRAFRECHT 

A. Verletzung von Verfahrenspflichten und Steuerhinterziehung 

Art. 248 Abs. 3 und 4 Steuerhinterziehung  
 1. vollendete Steuerhinterziehung 

1 Mit Busse wird bestraft: 
1. wer als steuerpflichtige Person vorsätzlich oder fahrlässig bewirkt, dass eine Veran-

lagung zu Unrecht unterbleibt oder dass eine rechtskräftige Veranlagung unvoll-
ständig ist; 
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2. wer als zum Steuerabzug an der Quelle verpflichtete Person vorsätzlich oder fahr-
lässig einen Steuerabzug nicht oder nicht vollständig vornimmt; 

3. wer als steuerpflichtige Person oder als zum Steuerabzug an der Quelle verpflichte-
te Person vorsätzlich oder fahrlässig eine unrechtmässige Rückerstattung oder ei-
nen ungerechtfertigten Erlass erwirkt. 

2 Die Busse beträgt in der Regel das Einfache der hinterzogenen Steuer. Sie kann bei 
leichtem Verschulden bis auf einen Drittel ermässigt, bei schwerem Verschulden bis auf 
das Dreifache erhöht werden. 

3 Zeigt die steuerpflichtige Person erstmals eine Steuerhinterziehung 
selbst an, so wird von einer Strafverfolgung abgesehen (straflose 
Selbstanzeige), wenn: 
1. die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist; 
2. sie die Verwaltung bei der Festsetzung der Nachsteuer vorbehalt-

los unterstützt; und 
3. sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer 

bemüht. 

4 Bei jeder weiteren Selbstanzeige wird die Busse unter den Voraus-
setzungen gemäss Abs. 3 auf einen Fünftel der hinterzogenen Steuer 
ermässigt. 

Art. 250 Abs. 3 3. Mitwirkung Dritter 

1 Wer vorsätzlich zu einer Steuerhinterziehung anstiftet oder Hilfe leistet, wer vorsätzlich 
als Vertretung der steuerpflichtigen Person eine Steuerhinterziehung bewirkt oder an einer 
solchen mitwirkt, wird ohne Rücksicht auf die Strafbarkeit der steuerpflichtigen Person mit 
Busse bestraft. 

2 Die Busse beträgt bis zu Fr. 10‘000.-, in schweren Fällen oder im Wiederholungsfall bis 
zu Fr. 50‘000.-. 

3 Zeigt sich eine Person gemäss Abs. 1 erstmals selbst an und sind die 
Voraussetzungen gemäss Art. 248 Abs. 3 Ziff. 1 und 2 erfüllt, so wird 
von einer Strafverfolgung abgesehen und die Solidarhaftung entfällt. 

Art. 251 Abs. 1 und 4 4. Verheimlichung oder Beiseiteschaf-
fung von Nachlasswerten im Inventar-
verfahren 

1 Wer Nachlasswerte, zu deren Bekanntgabe sie beziehungsweise er 
im Inventarverfahren verpflichtet ist, verheimlicht oder beiseite schafft in 
der Absicht, sie der Inventaraufnahme zu entziehen sowie wer zu einer 
solchen Handlung anstiftet oder dazu Hilfe leistet, wird mit Busse be-
straft. 

2 Die Busse beträgt bis zu Fr. 10‘000.-, in schweren Fällen oder im Wiederholungsfall bis 
zu Fr. 50‘000.-. 
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3 Der Versuch einer Verheimlichung oder Beiseiteschaffen von Nachlasswerten ist straf-
bar. 

4 Zeigt sich eine Person gemäss Abs. 1 erstmals selbst an, so wird von 
einer Strafverfolgung wegen Verheimlichung oder Beiseiteschaffung von 
Nachlasswerten im Inventarverfahren und wegen allfälliger anderer in 
diesem Zusammenhang begangener Straftaten abgesehen (straflose 
Selbstanzeige), wenn: 
1. die Widerhandlung keiner Steuerbehörde bekannt ist; und 
2. die Person die Verwaltung bei der Berichtigung des Inventars vor-

behaltlos unterstützt. 

Marginalie von Art. 253 Juristische Personen  
    1. Allgemeines 

1 Werden mit Wirkung für eine juristische Person Verfahrenspflichten verletzt, Steuern 
hinterzogen oder Steuern zu hinterziehen versucht, wird die juristische Person gebüsst. 

2 Werden im Geschäftsbereich einer juristischen Person Mitwirkungshandlungen an 
Steuerhinterziehungen von Drittpersonen begangen, ist Art. 250 auf die juristische Person 
anwendbar. 

3 Die Bestrafung der handelnden Organe oder Vertretung nach Art. 250 bleibt vorbehal-
ten. 

4 Bei Körperschaften und Anstalten des ausländischen Rechts und bei ausländischen 
Personengesamtheiten ohne juristische Persönlichkeit gelten die Abs. 1-3 sinngemäss. 

Art. 253a  2. Selbstanzeige 

1 Zeigt eine steuerpflichtige juristische Person erstmals eine in ihrem 
Geschäftsbetrieb begangene Steuerhinterziehung selbst an, so wird von 
einer Strafverfolgung abgesehen (straflose Selbstanzeige), wenn: 
1. die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist; 
2. sie die Verwaltung bei der Festsetzung der Nachsteuer vorbehalt-

los unterstützt; und 
3. sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer 

bemüht. 

2 Die straflose Selbstanzeige kann auch eingereicht werden: 
1. nach einer Änderung der Firma oder einer Verlegung des Sitzes 

innerhalb der Schweiz; 
2. nach einer Umwandlung gemäss Art. 53-68 des Fusionsgesetzes 

(FusG)4 durch die neue juristische Person für die vor der Umwand-
lung begangenen Steuerhinterziehungen; 

3. nach einer Absorption (Art. 3 Abs. 1 lit. a FusG) oder Abspaltung 
(Art. 29 lit. b FusG) durch die weiterbestehende juristische Person 
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für die vor der Absorption oder Abspaltung begangenen Steuerhin-
terziehungen. 

3 Die straflose Selbstanzeige muss von den Organen oder Vertretern 
der juristischen Person eingereicht werden. Von einer Strafverfolgung 
gegen diese Organe oder Vertreter wird abgesehen und ihre Solidarhaf-
tung entfällt. 

4 Zeigt ein ausgeschiedenes Organmitglied oder ein ausgeschiedener 
Vertreter der juristischen Person diese wegen Steuerhinterziehung 
erstmals an und ist die Steuerhinterziehung keiner Steuerbehörde be-
kannt, so wird von einer Strafverfolgung der juristischen Person, sämtli-
cher aktueller und ausgeschiedener Mitglieder der Organe und sämtli-
cher aktueller und ausgeschiedener Vertreter abgesehen. Ihre Solidar-
haftung entfällt. 

5 Bei jeder weiteren Selbstanzeige wird die Busse unter den Voraus-
setzungen gemäss Abs. 1 auf einen Fünftel der hinterzogenen Steuer 
ermässigt. 

6 Nach Beendigung der Steuerpflicht einer juristischen Person in der 
Schweiz kann keine Selbstanzeige mehr eingereicht werden. 

C. Steuervergehen 

Art. 270 Abs. 3 Steuerbetrug 

1 Wer zum Zwecke einer Steuerhinterziehung gefälschte, verfälschte oder inhaltlich un-
wahre Urkunden wie Geschäftsbücher, Bilanzen, Erfolgsrechnungen oder Lohnausweise 
und andere Bescheinigungen Dritter zur Täuschung gebraucht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 

2 Die Bestrafung wegen Steuerhinterziehung bleibt vorbehalten. 

3 Liegt eine Selbstanzeige gemäss Art. 248 Abs. 3 oder Art. 253a Abs. 
1 vor, so wird von einer Strafverfolgung wegen allen anderen Straftaten 
abgesehen, die zum Zweck dieser Steuerhinterziehung begangen wur-
den. Diese Bestimmung ist auch in den Fällen gemäss Art. 250 Abs. 3 
und Art. 253a Abs. 3 und 4 anwendbar. 

Art. 271 Abs. 3 Veruntreuung von Quellensteuern  

1 Wer zum Steuerabzug an der Quelle verpflichtet ist und abgezogene Steuern zu sei-
nem oder eines anderen Nutzen verwendet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder Geldstrafe bestraft. 

2 Werden Quellensteuern im Geschäftsbereich einer juristischen Person, eines Perso-
nenunternehmens, einer Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen Rechts veruntreut, ist 
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Abs. 1 auf die Personen anwendbar, die für sie gehandelt haben oder hätten handeln sol-
len. 

3 Liegt eine Selbstanzeige gemäss Art. 248 Abs. 3 oder Art. 253a 
Abs. 1 vor, so wird von einer Strafverfolgung wegen Veruntreuung von 
Quellensteuern und anderen Straftaten, die zum Zweck der Veruntreu-
ung von Quellensteuern begangen wurden, abgesehen. Diese Bestim-
mung ist auch in den Fällen gemäss Art. 250 Abs. 3 und Art. 253a 
Abs. 3 und 4 anwendbar. 

X. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art. 274 Abs. 2 Grundsatz 

1 Für die zeitliche Abgrenzung des Geltungsbereichs dieses Gesetzes ist unter Vorbe-
halt der nachstehenden Bestimmungen für die periodischen Steuern das Steuerjahr, und 
für die anderen Steuern der Zeitpunkt massgebend, in welchem der steuerbegründende 
Tatbestand eingetreten ist. 

2 Nachsteuern werden nach den Bestimmungen jenes Gesetzes erho-
ben, das für die ordentliche Veranlagung massgebend war. Auf Erbgän-
ge, die vor Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 20. März 20085 über 
die Vereinfachung der Nachbesteuerung in Erbfällen und die Einführung 
der straflosen Selbstanzeige eröffnet wurden, sind die Bestimmungen 
über die Nachsteuern nach bisherigem Recht anwendbar. 

3 Für das Verfahren und den Bezug ist das neue Recht anwendbar. 

II. 

Das Gesetz vom 22. März 2000 über den Finanzausgleich6 wird wie 
folgt geändert: 

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Art. 4 Abs. 1 Ziff. 2 und Abs. 2 Ziff. 4 2. Steuererträge, Sondererträge 
1 Als Nettosteuererträge gelten: 

1. der Ertrag der einfachen Steuer (je Einheit) der Einkommenssteuern, der Vermö-
genssteuern und der Nach- und Strafsteuern der natürlichen Personen; 

2. der Ertrag der Gewinnsteuern, der Kapitalsteuern sowie der Nach-
steuern und Steuerstrafen der juristischen Personen, geteilt durch 
3.6 für die Steuerperioden 2008 bis 2010 sowie durch 2.4 ab Steu-
erperiode 2011; 

3. die anteilsmässigen Verzugszinsen; 
4. die anteilsmässigen Ertragsminderungen. 
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2 Als Sondererträge gelten: 
1. 50 Prozent der Sondererträge aus Abgeltungen für gemeinwirtschaftliche Leistun-

gen der Gemeinden, geteilt durch den gewichteten Steuerfuss gemäss Art. 12 Abs. 
3; 

2. Leistungen des Kantons an die Gemeinden im Zusammenhang mit der Steuerstra-
tegie 2008 (Teilrevision vom 27. Juni 2007 des Steuergesetzes) geteilt durch den 
entsprechenden Steuerfuss für das Jahr 2007; 

3. Leistungen des Kantons an die Gemeinden im Zusammenhang mit der Steuerge-
setzrevision 2009 (Teilrevision vom 28. Mai 2008 des Steuergesetzes) geteilt durch 
den entsprechenden Steuerfuss für das Jahr 2008; 

4. Leistungen des Kantons an die Gemeinden im Zusammenhang mit 
der Steuergesetzrevision 2011 (Teilrevision vom 17. März 2010 
des Steuergesetzes)1 geteilt durch den entsprechenden Steuerfuss 
für das Jahr 2010. 

3 Erhalten mehrere Gemeinden solche Sondererträge gemäss Abs. 2 Ziffer 1, werden 
diese den betreffenden Gemeinden unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen ange-
rechnet, wobei der Freibetrag je Einwohnerin und Einwohner bei allen betroffenen Ge-
meinden gleich hoch ist; die Anrechnung erfolgt zu höchstens 50 Prozent. 

4 Die übrigen Steuern und Erträge der Gemeinden werden nicht berücksichtigt. 

III. 

Das Gesetz vom 24. April 1988 über die Einführung des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches (Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch)6 wird 
wie folgt geändert: 

Art. 9 Kantonales Steueramt 

Dem Kantonalen Steueramt obliegt die Schatzung des Wertes eines 
Grundstückes oder Unterpfandes gemäss Art. 618 und 848 ZGB; es hat 
die weiteren ihr durch die Gesetzgebung zugewiesenen Aufgaben zu er-
füllen. 

Art. 81 Abs. 1 Schatzung von Grundstücken 

1 Können sich die Erbinnen und Erben über den Anrechnungswert ei-
nes Grundstückes nicht verständigen, wird er durch das kantonale 
Steueramt bestimmt. 

2 Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen der Steuerverordnung9 bezie-
hungsweise des Bundesgesetzes über das bäuerliche Bodenrecht10. 
 



Steuergesetz  521.1 

 27 

Art. 118 Abs. 1 Amtliche Schatzung 

1 Die für die Errichtung einer Gült gestützt auf Art. 848 ZGB geltende 
Belastungsgrenze richtet sich nach dem durch das kantonale Steueramt 
festgesetzten Schatzungswert. 

2 Die Schatzung der für die Grundstücke massgebenden Werte richtet sich nach der 
Steuerverordnung. 

IV. 

Das Einführungsgesetz vom 11. März 1998 zum Bundesgesetz über 
den Wald (Kantonales Waldgesetz)7 wird wie folgt geändert: 

Art. 7 Abs. 3 Ausgleich erheblicher Vorteile 
1 Für einen erheblichen Vorteil im Sinne von Art. 9 WaG ist dem Kanton eine Aus-

gleichsabgabe in Höhe von 50% des Mehrwertes zu entrichten. 

2 Der Mehrwert entspricht der Differenz zwischen dem Ertragswert des Waldes und 
dem Wert der mit der Rodung ermöglichten neuen Bodennutzung, abzüglich folgender 
Aufwendungen: 

1. Kosten des Rodungsersatzes und einer allfälligen Ersatzabgabe; 
2. voraussichtliche Kosten der Rekultivierung (Wiederaufforstung). 

3 Der Wert der mit der Rodung ermöglichten neuen Bodennutzung 
wird vom kantonalen Steueramt festgesetzt. 

4 Massgebend für die Bemessung der Ausgleichsabgabe ist der Zeitpunkt der Ertei-
lung der Rodungsbewilligung. 

5 Die Ausgleichsabgabe ist mit der Rodungsbewilligung zu eröffnen. Ist für die Ro-
dungsbewilligung der Bund zuständig, wird die Ausgleichsabgabe durch die zuständige 
Direktion mit besonderer Verfügung eröffnet. 

6 Die Ausgleichsabgabe wird mit dem Rodungsbeginn beziehungsweise mit der Frei-
gabe einer Rodungsetappe fällig. Sie wird dem Fonds für Walderhaltung zugewiesen. 

7 Für Vorhaben der öffentlichen Hand wird auf die Erhebung einer Ausgleichsabgabe 
verzichtet. 
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V. 

1 Diese Änderung untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 Sie tritt auf den 1. Januar 2011 in Kraft. 

 

Stans, 17. März 2010 LANDRAT NIDWALDEN 

 Landratspräsident 
   Res Schmid 

 Landratssekretär 
   Hugo Murer 
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